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46. Verordnung: Gewährung der Wohnbeihilfen; Abänderung. 
47. Verordnung: Änderung der angemessenen und förderbaren Gesamtbaukosten und über die Förderung der 

Errichtung von Wohnhäusern, Wohnui_igen, Heimen und Eigenheimen im Rahmen des Wiener 
Wohnbauförderungs- und Wohnhaussamerungsgesetzes. 

48. Verordnung: Gewährung von Eigenmittelersatzdarlehen; Änderung. 
49. Verordnung: Festsetzung des Gebührenersatzes für die im Verfahren über Jagd- und Wildschadenersatzansprüche 

erwachsenden Amtskosten. 

46. 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
14. August 1990, mit der die Verordnung der 
Wiener Landesregierung vom 4. Juli 1989 über 
die Gewährung von Wohnbeihilfen abgeändert 

wird 

Auf Grund der§§ 20 bis 25, 47 bis 52 des Wiener 
W ohnbauförderungs- und W ohnhaussanierungsge
setzes WWFSG 1989, LGBI. für Wien 
Nr. 18/1989, in der Fassung des Gesetzes LGBI. für 
Wien Nr. 42/1990, wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 4. Juli 1989 über die Gewährung von 
Wohnbeihilfe, LGBI. für Wien Nr. 32/1989, wird 
wie folgt geändert: 

4 

1. § 2 Abs. l Z 1 und 2 hat zu lauten: 

„ 1. Bei einer Haushaltsgröße von einer Person 
bleiben 5 500 S, bei einer Haushaltsgröße von 
zwei Personen 7 500 S anrechnungsfrei; für 
jede weitere Person erhöht sich der Freibetrag 
um jeweils 1 250 S. Das diese Grenze 
übersteigende Einkommen wird in Einkom
mensstufen unterteilt, wobei in der 
1. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 S 
2. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 S 
3. Einkommensstufe ................. 13 S 
4. Einkommensstufe ................. 18 S 
5. Einkommensstufe ................. 24 S 
6. Einkommensstufe ................. 32 S 
7. Einkommensstufe ................. 42 S 
8. Einkommensstufe ................. 54 S 
9. Einkommensstufe ................. 68 S 
je 100 S des Mehreinkommens in der jeweili
gen Einkommensstufe zur Bestreitung des 
Wohnungsaufwandes zumutbar sind. Eine 

Einkommensstufe beträgt bei einer Haushalts
größe von einer Person 800 S; für jede weitere 
Person erhöht sich die Einkommensstufe um 
50 S. 

2. Das der W ohnbeihilfenberechnung zugrunde
zulegende Familieneinkommen gemäß § 2 
Z 15 des Wiener W ohnbauförderungs- und 
W ohnhaussanierungsgesetzes vermindert sich 
um20vH 
a) für Familien, deren sämtliche Mitglieder 

zum Zeitpunkt des Beginnes des Gewäh
rungszeitraumes der Wohnbeihilfe das 
35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

b) für Familien, bei denen ein Familienmit
glied eine nachgewiesene Behinderung im 
Sinne des§ 35 Abs. 2 des Einkommensteu
ergesetzes 1988 von mindestens 45 vH 
aufweist, 

c) für Familien mit mindestens 3 Kindern, für 
die Familienbeihilfe bezogen wird, 

d) für Familien mit einem behinderten Kind 
im Sinne des Familienlastenausgleichsge
setzes 1967 oder 

e) für alleinerziehende Elternteile, die für im 
gemeinsamen Haushalt lebende Kinder 
Anspruch auf Leistungen des gesetzlichen 
Unterhaltes haben, die nicht wiederverhei
ratet sind und auch in keiner in wirtschaft
licher gleich einer Ehe eingerichteten 
Haushaltsgemeinschaft leben." 

2. § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Übersteigt das nach Abs. 1 ermittelte 
Einkommen die Summe von neun Einkommensstu
fen, so gebührt keine Wohnbeihilfe." 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1990 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Zilk 
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